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Die nachfolgende Blütenlese wurde vom Sammler entweder aus
Rechtsschriften kopiert oder in Verhandlungen selbst gehört und. schriftlich
festgehalten. Weggelassen wurden einzig die Namen. Die im Text vorkommenden

Initialen sind geändert.

Wiedergabe einer Zeugenaussage durch die Polizei:

„. Ich bin als ältestes Kind, zweier Söhne in Brüssel zur
Welt gekommen."

Ein Rechtsanwalt, zur Duplik:
„Die persönliche Befragung hat genügend Klarheit gebracht.

Beinahe alles ist abgestritten worden."

Ein Rechtsanwalt zur Klagebeantwortung :

„Diese Ehe war auf Sand gebaut, den die Klägerin dem Beklagten

in die Augen streute."
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Aus einem Leumundsbericht der Kantonspolizei :

„Vom Sommer 1945 bis 1946 unterlag E. einer Zahlungsflucht.
Er machte sich unsichtbar."

Aus einem I.eumundsbericht der Stadtpolizei:

„Die polizeilichen Erhebungen haben ergeben, daß L. einige
Zeit vor seinem Austritt aus dem Dienst der SBB wegen diversen
wiederholten dunklen Machenschaften ins Provisorium versetzt
worden ist und dann mit großer Genugtuung seine Kündigung
entgegennahm."

Aus dem Entwurf eines jungen Juristen zu einem Scheidungsurteil :

„Ihre Persönlichkeit fand bei ihm keinen Einlaß, nur ihr Geld."

Aus einer polizeilichen Einvernahme :

„Ich erhielt Fr. 100.- Wechselgeld. Von diesem Wechselgeld
nahm ich am 1947 Fr. 120.- weg, um mir Anschaffungen zu
machen."

Ein Rechtsanwalt zur Klagebeantwortung :

„Das von der Klägerin ziemlich eingehend aufgerollte sexuelle
Problem dieser Ehe zeigt, daß es vorhanden gewesen ist."
Aus einer Beschwerdeschrift betreffend Ausweisung :

„Als ich abends nach Hause kam, war alles ausgeräumt, sogar
die Frl. K. G., die ich nach berühmten Mustern ein 4. Mal im

Burghölzli vermutete."

Aus der Vernehmlassung eines Betreibungsbeamten zu einer Beschwerde :

„Meine Antwort war: Keine Antwort ist die beste Antwort."

Aus einem FristerStreckungsgesuch eines Rechtsanwaltes:

„Wegen der Zerstreutheit der Erben ist es noch nicht möglich
gewesen, die erforderlichen Erklärungen zu erhalten."

Aus einem erstinstanzlichen Urteil:

„Die Gerichtspraxis steht heute grundsätzlich auf dem Standpunkt,

daß Verträge zu halten sind. Nach dieser sogenannten
Vertrauenstheorie ..."
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Aus einem Brief eines Rechtsanwaltes an die Gegenpartei :

„Auch für diesen Schaden müßte mein Klient Sie verantwortlich
machen, falls die Gemeinde Sch. den Grünzonenplan auf dem

Rücken meines Klienten verwirklichen sollte."

Aus einer Nichtigkeitsbeschwerde eines Rechtsanwaltes an das Kassationsgericht:

„Die Vorinstanz muß selber zugeben, daß der Beschwerdegegner
einen sehr betrübten Leumund besitzt."

Aus der Korrespondenz, über die Behebung von Mängeln einer technischen
Vorrichtung,• Brief des Käufers an den Fabrikanten :

„Nun, der Erfolg blieb aussichtslos. Trotz Ihren Ratschlägen
und Gutdünken sind wir heute am Ende der Probleme gestrandet.

Wir haben also unser Möglichstes getan und sind jetzt
endlich satt in unserem Ausharren. Unsere Humanität ist nun
nach langem laborieren erstickt ..."

§§§

RUINENVIERTEL HAMM IN HAMBURG

Zeichnung von Joe Mathis (1948)
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